
Fünfte Satzung zur Änderung der Studien- und Prüfungsordnung 
für den Bachelorstudiengang Architektur (Architecture) 

an der Hochschule für angewandte Wissenschaften – Fachhochschule München 
und der Hochschule für angewandte Wissenschaften – Fachhochschule Augsburg 

 
vom 19.08.2010 

 
 

Aufgrund von Art. 13 Abs. 1 Satz 2, Art. 16 Abs. 2 Satz 3, Art. 58 Abs. 1 und Art. 61 Abs. 2 und 3 
des Bayerischen Hochschulgesetzes (BayHSchG) erlässt die Hochschule für angewandte 
Wissenschaften – Fachhochschule München folgende Satzung: 
 
 

§   1 
 

Die Studien- und Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Architektur (Architecture) an 
der Hochschule für angewandte Wissenschaften – Fachhochschule München und der 
Hochschule für angewandte Wissenschaften – Fachhochschule Augsburg vom 20.02.2006, 
zuletzt geändert durch Satzung vom 09.02.2010, wird wie folgt geändert: 
 
 
     Die Anlage 2 zur Studien- und Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Architektur  
     (Architecture) an der Hochschule für angewandte Wissenschaften – Fachhochschule  
     München und der Hochschule für angewandte Wissenschaften – Fachhochschule Augsburg 
     i. d. F. vom 06.12.2007 wird durch die dieser Änderungssatzung beigegebenen Anlage  
     ersetzt. 
 
 

§   2 
 

Diese Änderungssatzung tritt mit Wirkung vom 1. Oktober 2010 in Kraft. 


